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BESTIMMUNGEN ZUR PERSONENBEFÖRDERUNG AUF LADEFLÄCHEN 

Aufgrund von Kundenanfragen haben wir bei der Behörde angefragt und folgende Auskünfte 
erhalten:  
 

BESTIMMUNGEN DES KFG  

AUSZUG AUS DEM GESETZESBLATT 

 
KFG § 106. Personenbeförderung  
(1) Mit Kraftfahrzeugen  und  Anhängern  dürfen  Personen  nur  befördert  werden,  wenn  deren  

Sicherheit  gewährleistet  ist.  Sie  dürfen,  unbeschadet  der  Bestimmungen  des  Abs.  11,  
und,  sofern   bei   der   Genehmigung   nichts   anderes   festgelegt   worden   ist,   nur   auf   
den   dafür   vorgesehenen  Sitz-  oder  Stehplätzen  und  nur  so  befördert  werden,  dass  
dadurch  nicht  die  Aufmerksamkeit  oder  die  Bewegungsfreiheit  des  Lenkers  beeinträchtigt,  
seine  freie  Sicht  behindert oder der Lenker oder beförderte Personen sonst gefährdet 
werden. . 
............................... 
 

(11) Die Beförderung von Personen auf einer Ladefläche oder Ladung ist nur zulässig mit   
1.   Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h oder 
 Anhängern, die mit solchen Kraftfahrzeugen gezogen werden, oder  
2.   mit  Kraftfahrzeugen  auf  speziell  dafür  vorgesehenen  Standflächen,  sofern  eine  
Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten wird,  
und wenn  sich  die  beförderten  Personen  am  Fahrzeug  oder  an  der  Ladung  sicher  
anhalten  können,  nicht  über  die  größte  Länge  und  Breite  und  die  im  §  4  Abs.  6  Z  1  
festgesetzte  Höchstgrenze  für  die  größte  Höhe  von  Fahrzeugen  hinausragen  und  durch  
die  Ladung  nicht  gefährdet  werden,  und  wenn  die  Ladung  am  Fahrzeug  entsprechend 
befestigt ist.  
 

(e) bei  geschlossenen  Anhängern,  der  für  die  Beförderung  von  Personen  bestimmte  Raum  
gut  lüftbar  und  gegen das Eindringen von Staub, Rauch und Dämpfen geschützt ist.  

 
Ob damit der Transport von Personen auf Dreipunkt-Laster möglich ist, geht nach unseren 
Ermessen daraus nicht eindeutig hervor. In serienmäßiger Ausführung unserer Dreipunkt- Laster 
ist der Personentransport jedenfalls verboten. 
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